
Aufnahmeantrag 
zum Erwerb der Mitgliedschaft im SV 47 Mutscheid e.V. 

 
Antrag / Daten des Antragstellers 

Vorname:  Geburtsdatum:  

Name:    

Straße / Nr.:  Mitgliedschaft ab:  

PLZ:    

Ort:  Abteilung:  

E-Mail:  

Telefon:  
 
Die Anerkennung der Satzung und Ordnungen ist Bestandteil des Aufnahmeantrages. Hieraus ergeben sich Pflichten und Rechte der 
Mitgliedschaft. Zugang zur Satzung wird auf Verlagen jederzeit gewährt. Nach Entgegennahme des Aufnahmeantrages werden die Daten in 
der vereinsinternen Mitgliederkartei elektronisch abgespeichert, eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Der jeweils fällige Beitrag, 
welcher sich nach der jeweils gültigen Beitragsordnung richtet, wird mittels SEPA-Lastschrift jährlich abgebucht. Der Austritt aus dem Verein 
(Abmeldung/Kündigung) ist nur zum 30. Juni oder 31. Dezember eines jeden Jahres möglich und bedarf der Schriftform. Beiträge werden 
nicht zurückerstattet. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die gespeicherten Mitgliedsdaten gelöscht. Mitgliederinformationen sowie 
die Einladungen zur Jahreshauptversammlung werden primär elektronisch an die in der Mitgliederkartei hinterlegte E-Mail-Adresse 
versendet. Bei Rückfragen zum Aufnahmeantrag stehen die Abteilungsleiter der jeweiligen Abteilungen oder der Vorstand gerne zur 
Verfügung. 

Aktuelle Mitgliedsbeiträge: 
Jugendliche bis 18 Jahren:  45,00 Euro 
Erwachsene ab 18 Jahren:  60,00 Euro 
Familienbeitrag ab 3 Personen: 120,00 Euro 

 
 

Unterschrift des Antragstellers  ggf. Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

 
SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE95ZZZ00001402916  Mandatsreferenz: (wird gesondert mitgeteilt) 

Konto-Inhaber:  

  

Kreditinstitut:  
 

IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

BIC:  
 
Ich ermächtige den SV 47 Mutscheid e.V., die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit mittels SEPA-Lastschrift jährlich von meinem Konto 
abzubuchen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV 47 Mutscheid e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Für evtl. 
Rückbuchungsgebühren habe ich aufzukommen. Diese Erklärung kann von mir jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

 
Unterschrift des Kontoinhabers 

  

 


